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KONTAKTE

Klinikseelsorge 
am Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim 
Klostenstraße 19
77933 Lahr
Tel. 07821 93 2205 (AB)
E-Mail: klinikseelsorge.lah@ortenau-klinikum.de

• Evangelische Klinikseelsorge
 Dorothee Moldenhauer, ev. Diakonin
 Tel. 07821 93-1285
 E-Mail: dorothee.moldenhauer@ortenau-klinikum.de

• Katholische Klinikseelsorge
 Joachim Holub, kath. Pastoralreferent
 Tel. 07821 93-1286
 E-Mail: joachim.holub@ortenau-klinikum.de

• Muslimische Klinikseelsorge
 Nazan und Zeynel Zorbulut
 Tel. 0152 297 953 68 oder 0162 940 352 9
 E-Mail: zeynel_80@hotmail.com

Kontaktkreis für betroffene Eltern
Sternschnuppe
Ulrike Graß
(Initiative REGENBOGEN
„Glücklose Schwangerschaft e.V.“) 
Tel. 07821 76155
E-Mail: ulrike@obergrass.de

Netzwerk Trauer Lahr
www.netzwerk-trauer-lahr.de

Friedhofsverwaltung Stadt Lahr
Daniela Rexter-Saunders
Friedhofstraße 45
77933 Lahr
Tel. 07821 396 10
E-Mail: friedhof.lahr@t-online.de
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Neues Kindergrabfeld
„Regenbogen“ 
im Bereich O

Informationen für Eltern,
deren Kind früh verstorben ist

Ortenau Klinikum
Lahr-Ettenheim

DIE WÜRDE IST 
GEWICHTSLOS

ortenau-klinikum.de

ortenau-klinikum.de

ORTENAU KLINIKUM Lahr-Ettenheim
Betriebsstelle Lahr
Klostenstraße 19
77933 Lahr
Telefon: 07821 93-0
E-Mail: info.le@ortenau-klinikum.de

Postanschrift
Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim
Postfach 1727
77931 Lahr

Bergfriedhof Lahr



Sehr geehrte Eltern, 
Sie waren voller Hoffnung und haben Ihr Kind 
erwartet. Doch leider ist alles ganz anders 
gekommen...

Der Verlust Ihres Kindes ist sehr schmerzlich 
und traurig. Wir wünschen Ihnen viel Kraft 
und Unterstützung in dieser schweren Zeit.

So schwer es für Sie ist – Sie müssen sich auch 
mit der Frage der Beerdigung Ihres Kindes 
auseinandersetzen. Von Ihrer Ärztin/Ihrem 
Arzt im Klinikum werden Sie über die Möglich-
keiten der Bestattung entsprechend dem 
Bestattungsgesetz informiert.

Gemeinsame Bestattung 

Alle fehlgeborenen Kinder, für die nicht eine Einzelbestattung 
gewünscht wird, werden gemeinsam auf dem Bergfriedhof 
Lahr an einer besonders gestalteten Grabstätte im Beisein 
der Klinikseelsorgenden bestattet. Dieser Ort, mit dem Sym-
bol eines Regenbogens geschmückt, kann für Eltern und 
Angehörige immer wieder ein wichtiger Ort ihrer Trauer sein. 
Hier können auch persönliche Erinnerungsgegenstände ab-
gelegt werden, die nach einer gewissen Zeit aussortiert und 
aufbewahrt werden.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind gemeinsam mit anderen 
Kindern bestattet wird, verbleibt Ihr Kind bis zum Termin der 
Bestattung im Klinikum. Die Bestattungen finden etwa viertel-
jährlich statt. Die Termine sind im Einlegeblatt oder auf 
www.klinikseelsorge-lahr-ettenheim.de zu ersehen. 
Sie können den Termin bei den Klinikseelsorgenden auch 
erfragen.

Die Teilnahme an der Abschiedsfeier und der Beerdigung 
steht den Angehörigen offen und bedarf keiner Anmeldung.
Die mit dieser Form der Bestattung verbundenen Kosten tra-
gen das Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim, die Stadt Lahr und 
das Bestattungsinstitut Bolz in Lahr. So wollen wir mitwirken, 
dass alle fehlgeborenen Kinder in würdevoller Form bestattet 
werden – denn: „Die Würde ist gewichtslos".

Informationen und Unterstützung 

Informationen und Unterstützung können Sie bei den Klinik-
seelsorgenden am Ortenau Klinikum Lahr-Ettenheim finden. 
Sie unterstützen Sie in Ihrer Entscheidung und beraten Sie 
bei der Klärung und Durchführung der jeweiligen Schritte, 
insbesondere   auch zu individuellen Möglichkeiten für die 
Einzelbestattung.

Gedenkandachten

Wir laden Sie ferner ein zu Gedenkandachten für die ver-
storbenen Kinder. Diese finden jeweils am Freitag vor dem 
Muttertag in der Klinikkapelle in Lahr und am zweiten Sonn-
tag im Dezember in der evangelischen  Kirche in Seelbach 
statt. Näheres können Sie bei den Klinikseelsorgenden und 
bei dem Kontaktkreis „Sternschnuppe" erfahren.

Ihr Kind standesamtlich registrieren?

Wir möchten Sie darüber informieren, dass Sie die Mög-
lichkeit haben, Ihr fehlgeborenes Kind auch standesamtlich 
registrieren zu lassen. Sie benötigen dazu einen ärztlichen 
Nachweis für das Standesamt, der Ihnen vom Klinikum über-
geben werden kann.

Der Regenbogen – 
Himmlisches Naturschauspiel 
und Hoffnungszeichen

Trotz aller wissenschaftlicher Erklärung schöpfen Menschen 
aus dem Zeichen des Regenbogens seit jeher innere Kraft 
und Zuversicht.

Er kann für Vielfalt und Offenheit stehen, für Frieden und 
Versöhnung und für die Nähe Gottes zu uns Menschen.

Einzelbestattung oder 
gemeinsame Bestattung? 

Verstorbene Kinder mit einem Gewicht über 500 Gramm 
(Totgeburt) müssen in einem eigenen Kindergrab bestattet 
werden (Bestattungspflicht). Wenn das Kind weniger als 500 
Gramm wiegt (Fehlgeburt), kann es, wenn Sie dies wünschen, 
auch in einem eigenen Kindergrab oder in einem bestehenden 
Familiengrab bestattet werden (Bestattungsrecht).

Über die Möglichkeiten und die entsprechenden Kosten für 
die Einzelbestattung können Sie sich bei Ihrer zuständigen 
Friedhofsverwaltung erkundigen.


